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kommnung der Gewerbe erhöht, nach und nach aber stellte sich eine ganz
schrankenlose Ueberfüllnng der Gewerbe und dadurch eine bedauerliche Ver¬
armung und Zuchtlosigkeit im Handwerksstande ein, welcher die Gesetzgebung
erst neuerdings abzuhelfen versucht hat.

Durch ein Edict vom 30. October 1810 wurden sämmtliche geistliche
Güter in der Monarchie, alle Klöster, Dom- und anderen Stifte der katho¬
lischen und protestantischen Kirche für Staatsgüter erklärt (säcula-
risirt). Sie sollten nach und nach eingezogen, die Nutznießer derselben ver¬
sorgt, den obersten geistlichen Behörden reichliche Entschädigung, den Pfar¬
reien, Schulen und milden Stiftungen hinreichende Dotationen ausgemittelt
werden. Die katholische Kirche aber hat seitdem nicht aufgehört, den Staat,
welcher ihre Güter eingezogen, als ihren Schuldner für große Summen in
Anspruch zu nehmen.

Zu den in Folge obigen Edictes eingezogenen geistlichen Gütern gehörte
auch die braudenburgische Ballei des Johanniterordens, das Herren¬
meisterthum zu Sonnenburg mit seinen Komthnreien in der Mittel-
und Neumark (Liezen, Schievelbein u. a.). Dasselbe war schon seit Einfüh¬
rung der Reformation in protestantischem Sinne umgewandelt und der Ver¬
bindung mit den sonstigen Johanniterstiftungen entfremdet worden: gewöhnlich
war ein brandenbnrgischer Prinz Herrenmeisier, zuletzt Prinz August Fer¬
dinand, der jüngste Bruder Friedrich des Großen. Zum Andenken an das
alte Herrenmeisterthum wurde 1812 der Johanniterorden in die Zahl
der preußischen Ehrenauszeichnungen ausgenommen. (Später, 1853, hat
Friedrich Wilhelm IV. die Ballei des Ordens in ihrer früheren Verfassung
und mit ihren Aufgaben christlicher Mildthätigkeit wieder hergestellt und wie¬
derum einen Prinzen des königlichen Hauses (Prinz Karl) zum Herren¬
meisier ernannt. Doch sind die früheren Güter der Ballei nicht zurückgegeben
worden.)

Die Verhältnisse der Inden wurden durch ein Edict vom 11. März
1812 verbessert. Bis dahin waren sie nicht als Staatsbürger betrachtet,
sondern nur als Fremde geduldet gewesen. Jetzt wurden sie für preußische
Staatsbürger erklärt und erhielten, mit einigen Einschränkungen, gleiche
Rechte und Pflichten mit den Christen. Erst von jener Zeit an durften sie
sich in den Städten oder auf dem Laude frei niederlassen, Grundstücke kaufen
und alle Gewerbe treiben.

Für die Bildung der Jugend wurde von der damaligen Verwaltung,
so weit es die öffentlichen Mittel erlaubten, große Vorsorge getragen; denn
nur so konnte man hoffen, einst ein sittlich kräftiges Geschlecht heranzuziehen.
Das Verbot, auswärtige Universitäten zu besuchen, wurde aufgehoben, zu¬
gleich aber in der Zeit der schwersten Sorgen eine neue Universität zu
Berlin mit königlicher Freigebigkeit begründet (1810) und bald darauf
auch die Hochschule zu Frankfurt durch ihre Verlegung nach Breslau
und durch die Verbindung mit der dortigen katholischen Facultät zu einem
neuen Dasein geführt (1811).

So fuhr die Regierung in jeder Beziehung fort, die Kräfte des Volkes
zu sammeln, zu heben und zu stärken, damit dasselbe an dem Tage, den die


